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Zur Zeit der Herausgabe dieses Exemplars gehören zum Verbreitungsgebiet der Verwaltungsgemeinschaft die Mitgliedsgemeinden Cursdorf, 
Deesbach, Döschnitz, Katzhütte, Meura, Rohrbach, Schwarzburg, Sitzendorf, Unterweißbach, Stadt Schwarzatal mit den Ortschaften  

Oberweißbach, Mellenbach-Glasbach und Meuselbach-Schwarzmühle.

Amtsblatt
der Verwaltungsgemeinschaft „Schwarzatal“

Frohe Ostern

© vecteezy.com

wünschen Ihnen  
die Bürgermeisterinnen  

und Bürgermeister 
 der Kommunen im Schwarzatal  

sowie  
der Gemeinschaftsvorsitzende
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Anmeldungen für den Besuch der 
Grundschule für das Schuljahr 2027/28
Sehr geehrte Eltern der zukünftigen Schulanfänger,
die Schulanmeldungen für das Schuljahr 2027/28 finden im Mai 
2026 statt.
Wer ist anzumelden?
Alle Kinder, die bis zum 01. August 2027 sechs Jahre alt werden.
Gibt es vorzeitige Einschulungen?
Auf Antrag der Eltern kann ein Kind angemeldet werden, das 
am 30.06.2027 mindestens 5 Jahre alt ist. Die Entscheidung 
darüber trifft der Schulleiter im Benehmen mit dem Schularzt (§ 
119 Thüringer Schulordnung).
Was ist zur Anmeldung mitzubringen?
Zur Anmeldung bringen Sie bitte folgende Dokumente mit:

- Geburtsurkunde oder Familienstammbuch,
- bei getrenntlebenden Eltern den Nach-

weis der elterlichen Sorge,
- gegebenenfalls bei Verhinderung eines Sorgeberechtigten 

die entsprechende Vollmacht,
- den Nachweis des Masernschutzes (Impfausweis),
- eine gültige E-Mailadresse
Auf dem Anmeldeformular müssen beide Sorgeberechtigte 
unterschreiben. Ersatzweise ist eine Vollmacht vorzulegen.
Wo findet die Anmeldung statt?
Die Kinder sind an der Grundschule anzumelden, in deren Schul-
bezirk sie ihren Hauptwohnsitz haben.

- Grundschule Meuselbach, Schulteil Meuselbach (Schulbe-
zirk: Cursdorf, Deesbach, Schwarzatal/ OT Oberweißbach, 
Lichtenhain, Meuselbach-Schwarzmühle)

- Grundschule Meuselbach, Schulteil Katzhütte (Schulbezirk: 
Katzhütte, Schwarzatal/ OT Mellenbach-Glasbach)

- Grundschule Sitzendorf (Schulbezirk: Döschnitz, Meura, 
Rohrbach, Schwarzburg (ohne Fasanerie), Sitzendorf, Un-
terweißbach mit seinen Ortsteilen)

Wann finden die Anmeldungen statt?
Grundschule Meuselbach, Schulteil Schwarzatal/ OT Meusel-
bach-Schwarzmühle:

Montag, 04.05.2026 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch, 06.05.2026 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
und vom 04.05.-08.05.2026 nach Terminvereinbarung

Grundschule Meuselbach, Schulteil Katzhütte:

Dienstag, 05.05.2026 von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Donnerstag,07.05.2026 von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
oder vom 04.05-08.05.2026 nach Terminvereinbarung

Grundschule Sitzendorf:

Montag, 04.05.2026 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch, 06.05.2026 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
und vom 04.05. - 08.05.2026 nach Terminvereinbarung

Die zukünftigen Schulanfänger sollen bei dem Termin anwesend sein.
Wenn Sie verhindert sind:
Bei Verhinderung vereinbaren Sie bitte mit Ihrer Grundschule 
einen anderen Termin in der Zeit vom 04.-08.05.2026.
Wenn Sie noch Fragen haben:
…nutzen Sie bitte die Kontaktmöglichkeiten Ihrer Grundschule:
Grundschule Meuselbach, Schulteil Schwarzatal/OT Meusel-
bach-Schwarzmühle:
Hauptstr. 80, 98744 Schwarzatal, OT Meuselbach-Schwarzmüh-
le, Tel. 036705 60395 oder 01514 2662578
E-Mail: grundschule-meuselbach@t-online.de
Grundschule Meuselbach, Schulteil Katzhütte:
Neuhäuser Str. 18, 98746 Katzhütte, Tel. 036781 37693, oder 
01514 2662578
E-Mail: gs-katzhuette@t-online.de

Öffnungszeiten in der Verwaltung
Für das Jahr 2026 gelten unverändert folgende Sprechzeiten 
in unserer Verwaltung:

Vormittag Nachmittag
Montag,
Mittwoch - Freitag

nach
Vereinbarung

nach
Vereinbarung

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr

Sprechzeit ohne Termin:
Dienstag von 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr.
Für die anderen Wochentage sind vorher vereinbarte 
Termine in der Verwaltung möglich.

Die Verwaltung ist unter folgenden Rufnummern erreichbar:

Einwahl über:

036705 / 67 -
Durchwahl

oder 036730 / 343 -
Durchwahl

Amt Durchwahl
Gemeinschaftsvorsitzender: -102
Bauamt: -411 / -412
Hauptamt/Amtsblatt: -144
Einwohnermeldeamt:
Oberweißbach
Sitzendorf

�
-132
-131

Friedhofswesen: -433
Kasse: -222 / -224
Kindergartenverwaltung: -212
Liegenschaften: -421 / -422
Ordnungsamt: -401
Standesamt: -151
Steuern: -231 / -232
Personalamt: -143 / -144
�

Bürgermeister Gemeinde Sitzendorf 036730 / 343-900
Bürgermeister Stadt Schwarzatal 036705 / 67-800
�

AGATHE-Beraterin 0152 / 22 35 51 09

Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage und den entsprechenden Aushängen.

Verwaltungsgemeinschaft 
„Schwarzatal“

Schließzeiten der Einwohnermeldeämter
Bitte beachten Sie folgende Schließzeiten der Einwohnermelde-
ämter an unseren beiden Standorten:

Datum / Zeitraum Standort  
geschlossen

Vertretung

27.04.2026 - 
01.05.2026

Sitzendorf Oberweißbach
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Gemeinde Cursdorf

Beschlüsse des Gemeinderates

In der 15. Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Cursdorf am 11.02.2026 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Öffentlicher Teil
Beschluss Nr. 078-15/2026 vom 11.02.2026
Beratung und Beschlussfassung Reparatur Traktor
Abstimmungsergebnis: Ja: 9; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 079-15/2026 vom 11.02.2026
Beratung und Beschlussfassung Mitgliedschaft der Gemeinde 
Cursdorf im Naturpark Thüringer Wald e. V.
Abstimmungsergebnis: Ja: 9; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 080-15/2026 vom 11.02.2026
Beratung und Beschlussfassung zur Bestellung eines ehrenamt-
lichen Ortwegewartes
Abstimmungsergebnis: Ja: 9; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 081-15/2026 vom 11.02.2026
Beratung und Beschlussfassung zur Reparatur der Heizung 
Bahnhofstraße 1
Abstimmungsergebnis: Ja: 9; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 082-15/2026 vom 11.02.2026
Beratung und Beschlussfassung zum Abschussplan 2026 bis 
2028 für Rehwild und Rotwild
Abstimmungsergebnis: Ja: 8; Nein: 1; Enthaltungen: 0
Nicht öffentlicher Teil
Am 11.02.2026 wurden im nicht öffentlichen Teil der 15. Sitzung 
3 Beschlüsse gefasst.
Die Beschlüsse des öffentlichen Teils sind im Wortlaut in der Ver-
waltungsgemeinschaft „Schwarzatal“, 98744 Schwarzatal, Orts-
teil Oberweißbach/Thür. Wald, Markt 5 im Sekretariat (Zimmer 
2) oder in 07429 Sitzendorf, Hauptstraße 40 nach Vereinbarung 
während der Dienstzeiten einzusehen.
gez. Frank Eilhauer
Bürgermeister

Veranstaltungen

Pflanzaktion in Cursdorf
Zur Unterstützung unseres Waldumbaus findet

am Samstag, den 25.04.2026 in der 
Zeit von 09.00 - 12.00 Uhr

wieder eine Pflanzaktion im Kommunalwald Cursdorf statt.
Wir laden alle hierzu recht herzlich ein.

Treffpunkt: 08.30 Uhr am Bauhof, Bahnhofstraße 1
Um den Einsatz gut vorbereiten zu können, bitten wir um 
Rückmeldungen bis 15.04.2026 an die Gemeinde (Telefon 
036705/62017 oder per E-Mail: poststelle@cursdorf.com).
Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen.
gez. Eilhauer
Bürgermeister

Grundschule Sitzendorf:
Sorbitztal 1, 07429 Sitzendorf, Tel. 036730 314600, E-Mail: 
gs-sitzendorf@gmx.de
Wichtige Informationen der Grundschule Meuselbach:
Die Elternversammlung zur Vorbereitung der Schulanmeldung 
für die Schulanfänger der Grundschule Meuselbach findet für 
beide Schulteile am Dienstag, dem 01.04.2026 um 18.00 Uhr 
in der Grundschule in Schwarzatal/ OT Meuselbach- Schwarz-
mühle statt.

B. Schröder I. Entschel
Schulleiterin Schulleiterin
Meuselbach und Katzhütte Sitzendorf

Mitteilungen

Wolfshunde im Schwarzatal
Im Februar 2026 war die Aufregung im Schwarzatal groß. Zwei 
Wolfshunde haben in Unterweißbach drei Schafe gerissen.
Nachdem der Schafsriss bekannt wurde und wir Videomaterial 
zu gesandt bekommen haben, haben wir sofort das Landratsamt 
informiert und wir haben über das Wolfskompetenzzentrrum 
geklärt, ob es sich hier um Wölfe oder Hunde handelt. Danach 
haben wir den Hundehalter ermittelt und uns erneut an das 
Landratsamt, insbesondere an das Veterinäramt und das dorti-
ge Ordnungsamt gewandt. Das Veterinäramt habe ich gebeten, 
eine tierschutzrechtliche Kontrolle durchzuführen und auch das 
zuständige Veterinäramt des Nachbarlandkreises zu informieren.
Wir haben den Wohnort des Hundehalters ermittelt. Der Hunde-
halter wohnt nicht in der Verwaltungsgemeinschaft.
Anordnungen, gegen den Hundehalter muss aber die Kommune 
treffen, in der dieser wohnt. Anderenfalls kippt ein Gericht diese 
Anordnungen. Wir haben sämtliche uns zur Verfügung stehenden 
Daten und Unterlagen an die entsprechende Kommune überge-
ben, damit man dort tätig werden kann. Als Maßnahmen kom-
men die Anordnung eines Wesenstestes für den Hund und die 
Anordnung einer Zuverlässigkeitsprüfung für den Halter ebenso 
in Frage, wie das Verbot der Hundehaltung und im Extremfall 
auch die Tötung der Hunde als letztes Mittel.
Die Verwaltungsgemeinschaft hat jedoch gegen den Hundehal-
ter ein Aufenthaltsverbot bis zum 30.05.2026 ausgesprochen. 
Dies ist die Maximalzeit, die das Ordnungsbehördengesetz er-
laubt. In dieser Zeit darf sich der Hundehalter nicht auf dem 
Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft aufhalten.
Hält sich der Hundehalter nicht an das Aufenthaltsverbot, werden 
Zwangsmaßnahmen gegen ihn ergriffen.
Der Hundehalter hielt sich mit seinen Tieren auch auf dem Hun-
desportplatz Oberweißbach auf. Von dort konnten die Tiere ent-
weichen. Da der Eigentümer des Hundesportplatzes unserer 
Aufforderung zur Sicherung seines Grundstückes nicht nach-
gekommen ist, hat die Verwaltungsgemeinschaft „Schwarzatal“ 
gegen den Eigentümer eine ordnungsbehördliche Verfügung er-
lassen. Nunmehr ist er verpflichtet, die Einfriedung zu ertüchtigen 
und so zu gestalten, dass ein Entweichen von Hunden vom Hun-
desportplatz unmöglich ist. Bis zur Umsetzung dieser Verfügung 
dürfen auf dem Hundesportplatz keine Hundesportveranstal-
tungen und auch kein Hundetraining durchgeführt werden. Die 
Verwaltungsgemeinschaft hat entsprechendes Nutzungsverbot 
für den Hundesportplatz erteilt.
Wenn der Eigentümer des Hundeplatzes dem nicht nachkommt, 
werden wir ebenfalls Zwangsmaßnahmen gegen ihn ergreifen.
Ulf Ryschka
Gemeinschaftsvorsitzender
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Belehrung:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde 
Deesbach schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht 
werden. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von 
einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so 
sind diese Verstöße unbeachtlich.

Mitteilungen

Erwachsenwerden heißt nicht, alles zu wissen -
sondern bereit zu sein, zu lernen.

Nutze jeden Tag, um zu wachsen, zu lernen
und deinen eigenen Weg zu finden.

Liebe Martha, liebe Mandy,
der Tag eurer Jugendweihe am 25.04.2026

ist ein ganz besonderer Tag für euch.
Die Kindheit gehört nun der Vergan-

genheit an, und die Zukunft
wartet mit großen Plänen und Überraschungen auf euch.

Verliert euer großes Ziel nie aus den Au-
gen, aber bewahrt euch

den Blick für all die kleinen Wunder am Wegesrand.
Glaubt an euch!!!

Wir wünschen euch, dass eure Träu-
me Wirklichkeit werden

und ihr die Ziele erreicht, die ihr euch selbst steckt.
Für euren weiteren Weg geben wir 

euch die besten Wünsche mit:
Erfolg, Glück und viele Chancen, die ihr mutig ergreift.

Glaubt an euch - ihr habt das Zeug 
dazu, alles zu schaffen,
was ihr wirklich wollt.

Und bei allem Neuen, das vor euch liegt:
Behaltet euch eure Neugier, eure Lebensfreude

und ein Stück Kindsein.
Genau das macht euch einzigartig.

Ebenfalls ergehen die herzlichsten Glückwünsche
auch an alle Jugendlichen, die in unseren
Mitgliedsgemeinden ihre Aufnahme in den

Kreis der Erwachsenen in diesem Jahr begehen.
Die Zukunft gehört denen,

die an die Schönheit ihrer Träume glauben.
Eleanor Roosevelt

Vertraut auf eure Stärken und auf das, was in euch steckt.
Hört auf euren Kopf - und auch auf euer Herz.

Wenn ihr euren eigenen Weg geht,
könnt ihr alles meistern, was euch begegnet.

Und wir wünschen euch Menschen an eurer Seite,
die mit euch lachen, wachsen und durch jede

Herausforderung gehen - ech-
te Freundschaften, die tragen.

Claudia Böhm
Bürgermeisterin Deesbach

Gemeinde Deesbach

Amtliche Mitteilung
zur Haushaltssatzung der Gemeinde 
Deesbach für das Haushaltsjahr 2026
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.12.2025 mit 
Beschluss-Nr.: 055-07/2025 die Haushaltssatzung 2026, den 
Haushaltsplan 2026 mit seinen Anlagen und mit Beschluss-Nr.: 
056-07/2025 den Finanzplan beschlossen.
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Bestandteile.
Mit Schreiben vom 17.02.2026 wurden die o. g. Beschlüsse 
dem Landratsamt Saalfeld - Rudolstadt als zuständige Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt. Diese teilte mit Schreiben vom 
11.03.2026 (Az.: 093.902:51_014(26)_1-03/nheu) mit, dass keine 
Einwände zur Bekanntmachung bestehen.
Entsprechend der Vorschriften des § 55 in Verbindung mit § 57 
und § 21 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) ist die 
Haushaltssatzung öffentlich bekannt zu machen.
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt in der Zeit vom 
02.04.2026 bis 20.04.2026 zu den üblichen Dienststunden der 
Verwaltungsgemeinschaft „Schwarzatal“ in der Dienststelle 
Sitzendorf, Hauptstr. 34, 07429 Sitzendorf, Zimmer 208 und in 
der Dienststelle Stadt Schwarzatal OT Oberweißbach, Markt 5, 
98744 Schwarzatal, Zimmer 8a zur Einsichtnahme aus.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Deesbach für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt 
die Gemeinde Deesbach folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 694.380 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 350.400 EUR

ab.
§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
für die land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe (A)

271 v. H.

für sonstige Grundstücke (B) 389 v. H.
2. Gewerbesteuer 395 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 110.000,00 
EUR festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
(1) Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.
(2) Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Deesbach vom 
18.12.2024 tritt am 31.12.2025 außer Kraft.
Schwarzatal, den 14.03.2026
gez. C. Böhm
Bürgermeisterin der Gemeinde Deesbach
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Sonstiges

Herzlich willkommen, kleines Wunder
Mit dir wird die Welt ein Stück bunter.
Aus Sand entstehen Burgen, aus Far-

ben kleine Kunstwerke
und aus einer einfachen Pfütze wird ein großes Abenteuer.

Mit einem Kind verändern sich die Tage -
aus Gewohnheit wird Leben, aus Plä-

nen werden Überraschungen
und aus vielen kleinen Momenten ent-

stehen wertvolle Erinnerungen.
Ein Kind zu haben bedeutet auch, 

ein Stück seines Herzens
außerhalb des eigenen Körpers zu tragen.

Liebe Gemeinde, lasst uns dieses kleine Leben
gemeinsam willkommen heißen.

Wir freuen uns, euch 
auf diesem Wege

unsere jüngste Dees-
bacherin vorzustellen:

Zoe Christin Döbert
geboren am 08.02.2026
Herzlich Willkommen in 

der Gemeinde Deesbach
Wir heißen dich herzlich in 
deiner Heimatgemeinde 
Deesbach willkommen und 
wünschen dir von ganzem 
Herzen nur glückliche Mo-
mente mit deiner Familie 
sowie einen wunderbaren 
Start ins Leben.

Dein Leben soll sehr glücklich werden,
genauso glücklich wie deine Mama und Papa es gerade sind.
Claudia Böhm
Im Namen des Gemeinderates

Unser herzliches Dankeschön an 
unseren Winterdienstfahrer
Lieber Heiko,
mit viel Einsatz, Herzblut und unermüdlichem Fleiß sorgst du 
dafür, dass in Deesbach auch die steilsten Straßen im Winter 
frei und sicher bleiben. 
Wir wissen, wie herausfordernd das ist - Kälte, Schnee und Eis 
machen gerade unsere Hänge zu echten Prüfungen. Und trotz-
dem bist du Tag für Tag unterwegs, frühmorgens oder spät-
abends, damit wir alle sicher unterwegs sein können.
Dein Einsatz ist alles andere als selbstverständlich. Es ist beruhi-
gend zu wissen, dass jemand wie du da ist, der unsere Straßen 
freihält und unsere Gemeinde sicher macht - oft still im Hinter-
grund, aber immer zuverlässig.
Im Namen aller Bürgerinnen und Bürger möchten wir dir sagen:
Danke für dein großes Herz, deine unermüdliche Arbeit und 
dafür, dass du immer für uns da bist!
Mit ganz herzlichen Grüßen
Deine Gemeinderatsmitglieder

Spendenanfrage zur Unterstützung 
unseres Waldes
Seit vielen Jahren organisiert 
und begleitet die Gemeinde 
Deesbach mit großem Enga-
gement eigene Pflanzeinsätze, 
um unseren stark geschädigten 
Wald wiederaufzubauen. Dürre 
und Borkenkäfer haben große 
Flächen zerstört - doch dank 
der großzügigen Spenden und 
der tatkräftigen Hilfe vieler frei-
williger Helferinnen und Helfer 
konnten wir bereits viel bewe-
gen und zahlreiche neue Bäu-
me pflanzen. Für diese wertvol-
le Unterstützung sind wir sehr 
dankbar.
Gemeinsam haben wir schon viel erreicht. Dennoch reichen 
die bisherigen Maßnahmen noch nicht aus. Die Schäden sind 
weiterhin erheblich, und es braucht weitere Pflanzungen, damit 
aus kleinen Setzlingen wieder ein gesunder, widerstandsfähiger 
Wald entstehen kann.
Unsere Pflanzaktionen zeigen: Wir übernehmen Verantwortung 
und handeln aktiv für unsere Heimat und die Zukunft unserer 
Kinder. Damit wir diesen Weg fortsetzen können, sind wir weiter-
hin auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Jeder Beitrag hilft.

Bitte unterstützen Sie unsere nächste Pflanzaktion
am 07.11.2026 mit einer Spende:

Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
BIC: HELADEF1SAR

IBAN: DE90 8305 0303 0000 3205 01
Verwendungszweck: Aufforstung Deesbacher Wald

Selbstverständlich stellen wir Ihnen für Ihre Spende
gerne eine Spendenquittung aus.

Ebenso freuen wir uns über jede helfende Hand bei unseren 
Pflanzeinsätzen.
Herzlichen Dank für Ihre bisherige und zukünftige Unterstützung!
Im Namen des Gemeinderates
Claudia Böhm
Bürgermeisterin

Veranstaltungen

Liebe Deesbacherinnen und Deesbacher,
unser Aktionstag „Deesbach putzt sich“ hat in den vergange-
nen Jahren eindrucksvoll gezeigt, was wir gemeinsam bewegen 
können. Mit viel Engagement, Herzblut und tollen Ideen wurden 
zahlreiche kleine Projekte umgesetzt. Dafür möchten wir euch 
von Herzen danken - euer Einsatz macht unseren Ort lebendig 
und besonders!
Da sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass ein fester 
Termin für viele ungünstig ist, weiten wir unsere Aktion in 
diesem Jahr auf den gesamten Mai aus. So hat jede und 
jeder die Möglichkeit, sich ganz flexibel einzubringen.
Wir laden euch alle herzlich ein, mitzumachen! Sucht euch ein 
kleines Projekt, das euch am Herzen liegt, und setzt es im Mai 
um. Ob Verschönerung, Reparatur oder kreative Idee - jede hel-
fende Hand zählt und trägt dazu bei, dass unser Deesbach noch 
ein Stück lebenswerter wird.
Besonders schön wäre es, wenn ihr uns Fotos eurer Projekte 
mit einer kurzen Beschreibung zusendet. Sehr gern möchten wir 
diese veröffentlichen, um euer Engagement sichtbar zu machen 
und zu zeigen, was wir als Gemeinschaft alles schaffen können.
Meldet euch einfach persönlich bei uns oder unter
0175-9305491 sowie per E-Mail an bm.deesbach@t-online.de.
Wir freuen uns auf viele tolle Ideen, auf eine rege Beteiligung 
und auf einen Mai voller Tatkraft, Zusammenhalt und Gemein-
schaftssinn!
Eure Gemeinderatsmitglieder stock.adobe.com - Thaut Imagesstock.adobe.com - Thaut Images
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Nicht öffentlicher Teil
Am 26.02.2026 wurden im nicht öffentlichen Teil der 08. Sitzung 
0 Beschlüsse gefasst.
Die Beschlüsse des öffentlichen Teils sind im Wortlaut in der Ver-
waltungsgemeinschaft „Schwarzatal“, 98744 Schwarzatal, Orts-
teil Oberweißbach/Thür. Wald, Markt 5 im Sekretariat (Zimmer 
2) oder in 07429 Sitzendorf, Hauptstraße 40 nach Vereinbarung 
während der Dienstzeiten einzusehen.
gez. Klaus Biehl
Bürgermeister

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung

Bekanntmachung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Döschnitz hat in hat in seiner 
Sitzung am 26.02.2026 den Entwurf der Klarstellungs-und Ergän-
zungssatzung vom 18.02.2026, bestehend aus Planzeichnung 
und Begründung, gemäß § 34 Abs. 4 und § 3 BauGB i.V.m. 
§ 13 BauGB beschlossen und zur Veröffentlichung bestimmt 
(Beschluss Nr. 016-08/2026).
Die Gemeinde Döschnitz beabsichtigt für die weitere Entwick-
lung der Gemeinde den Innenbereich klarzustellen und geeignete 
Außenbereichsflächen als Ergänzung einzubeziehen.
Zeitgleich werden Baulücken für die Innenentwicklung definiert.
Nach § 34 Abs. 4 BauGB kann eine Gemeinde die Grenzen der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile als Klarstellungssatzung 
festlegen. Ebenso können Außenbereichsflächen in die im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile einbezogen werden. Die Klar-
stellungssatzung definiert den Innenbereich. Dieser nimmt zum 
einen den Kernbereich der Gemeinde Döschnitz auf und wird 
durch den Bereich Bockschmiede ergänzt. Zusätzlich wurden 
insgesamt drei Ergänzungsflächen (E1bisE3) im Rahmen der 
Ergänzungsatzung definiert. Um den Grundsätzen der Innenent-
wicklung zu entsprechen, werden ebenso Baulücken definiert, 
die eine Nachverdichtung innerhalb der zusammenhängenden 
Bebauung ermöglichen.
Die Grenzen des Plangebietes sind in dem beiliegenden Lage-
plan dargestellt. Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung 
und der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der 
Gemeinde Döschnitz und die dazugehörige Begründung werden 
in der Zeit

vom 13. April 2026 bis einschließlich 22. Mai 2026
auf der Internetseite der VG Schwarzatal unter 
www.vg-schwarzatal.de veröffentlicht. Ergänzend können die 
genannten Unterlagen im Veröffentlichungszeitraum im Bauamt 
der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal, Standort Oberweiß-
bach, Markt 5, 98744 Schwarzatal während folgender Zeiten
dienstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 
18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung von jedermann eingesehen werden. 
Innerhalb der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen 
von jedermann schriftlich oder mündlich zur Niederschrift im 
Bauamt oder per E-Mail an bauamt@vg-schwarzatal.de abge-
geben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
unberücksichtigt bleiben können.
Hinweis zum Datenschutz:
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Privatper-
sonen) mit der Abgabe einer Stellungnahme der Verarbeitung 
ihrer angegebenen Daten, wie Name, Adressdaten und E-Mail-
Adresse zustimmen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 
Abs. 1 Buchst. E DSGVO und dem Thüringer Datenschutzgesetz. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: „In-
formationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“.
Döschnitz, den 02.04.2026
Klaus Biehl
(Bürgermeister)
Anlage Entwurf der Klarstellungs- und
Ergänzungssatzung vom 18.02.2026

Hohes Jubiläum bei gemütlichen 
Beisammensein
Am Samstag, den 14.03.2026 fand im Gerätehaus der Freiwilli-
gen Feuerwehr Deesbach ein Treffen der Alters- und Ehrenab-
teilung statt.
Im Laufe der Veranstaltung wurde der eigentliche Anlass, die 
Ehrung des Kameraden Volkmar Wilhelm, bekanntgegeben. Die-
ser war von der Tatsache komplett überrascht und freute sich 
sichtlich die Ihm entgegen gebrachte Aufmerksamkeit.
Volkmar (92 Jahre) trat 1956 in die damals bereits 30 Jahre be-
stehende Wehr ein und feiert demzufolge 70-jährige „Dienstzeit“.
Aus diesem Grund wurde Ihm vom Thüringer Feuerwehrverband 
das „Große Brandschutzehrenzeichen am Bande Stufe 2“  
verliehen.
Unter den Gratulanten waren ehemalige Kameraden unserer 
Wehr sowie aus Cursdorf, die Aktiven Kameraden, Bürgermeis-
terin C. Böhm und Vertreter der Feuerwehrverbandes.
Besonders zu Erwähnen ist die Tatsache; dass das heutige Gerä-
tehaus, das ehemalige Lagerhaus des Familienbetriebs Wilhelm 
ist. Volkmar hatte dieses Anfang der 90-iger Jahre zur Verfügung 
gestellt und viele Arbeitsstunden in den Umbau zum Gerätehaus 
geleistet. Viele Gastgeschenke der vergangenen Jahre tragen 
seine Handschrift und Malereien und hängen bzw. stehen in 
vielen Gerätehäusern der umliegenden Gemeinden, sowie das 
Gemälde am Eingang unseres Hauses.
Wir sagen Dankeschön für ein Leben mit und für die Feuerwehr 
und alle geleisteten Arbeiten und die Jahrzehnte lange Treue.
„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“
Gemeindebrandmeister M. Zimmermann, im März 2026

Gemeinde Döschnitz

Beschlüsse des Gemeinderates

In der 08. Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Döschnitz am 26.02.2026 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Öffentlicher Teil
Beschluss Nr. 014-08/2026 vom 26.02.2026
Beratung und Beschlussfassung Haushaltssatzung 2026
Abstimmungsergebnis: Ja: 7; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 015-08/2026 vom 26.02.2026
Beratung und Beschlussfassung zum Finanzplan und Investiti-
onsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029
Abstimmungsergebnis: Ja: 7; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 016-08/2026 vom 26.02.2026
Beratung und Beschlussfassung über den Aufstellungsbeschluss 
der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung und die Bestätigung 
des Entwurfs der Klarstellungs -und Ergänzungssatzung der 
Gemeinde Döschnitz sowie die formelle Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 BauGB -Tischvorlage-
Abstimmungsergebnis: Ja: 7; Nein: 0; Enthaltungen: 0
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Belehrung:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde 
Unterweißbach schriftlich unter Angabe der Gründe geltend 
gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht innerhalb ei-
ner Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Gemeinde Katzhütte

Beschlüsse des Gemeinderates

In der 10. Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Katzhütte am 04.03.2026 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Öffentlicher Teil
Beschluss Nr. 047-10/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2026 der 
Gemeinde Katzhütte
Abstimmungsergebnis: Ja: 12; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 048-10/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung zum Finanzplan und Investitions-
programm für die Jahre 2025 bis 2029
Abstimmungsergebnis: Ja: 12; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 049-10/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung zur Beschaffung von Pneuma-
tischen Hebekissen für die Feuerwehr der Gemeinde Katzhütte
Abstimmungsergebnis: Ja: 12; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 050-10/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung über die Verpachtung von Grün-
flächen auf den Flurstücken 1495/2 und 1495/7, Flur 24, Gemarkung 
Oelze
Abstimmungsergebnis: Ja: 0; Nein: 12; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 051-10/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung zur Beschaffung von Sportbo-
denschutzmatten
Abstimmungsergebnis: Ja: 12; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 052-10/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung über die Verpachtung der Dach-
fläche des Lagergebäudes zum Betreiben einer Photovoltaikanlage 
Gemarkung Katzhütte, Flur 1, Flurstück 91/16
Abstimmungsergebnis: Ja: 12; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 053-10/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung über den Ankauf des Flurstückes 
Gemarkung Oelze, Flur 1, Flurstück 275/2, 147 m²
Abstimmungsergebnis: Ja: 12; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 054-10/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe einer Bauleistung, 
Deckensanierung Fahrbahn in der Oelzer Straße und auf der Brü-
cke BW 11
Abstimmungsergebnis: Ja: 12; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 055-10/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlus-
ses 044-10/2020
Abstimmungsergebnis: Ja: 12; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 056-10/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung über die Mitgliedschaft der Ver-
waltungsgemeinschaft „Schwarzatal“ im Naturpark Thüringer Wald 
e.V.
Gast: Herr Ryschka - Gemeinschaftsvorsitzender VG „Schwarzatal“
Abstimmungsergebnis: Ja: 3; Nein: 8; Enthaltungen: 1

Amtliche Mitteilung

zur Haushaltssatzung der Gemeinde 
Döschnitz für das Haushaltsjahr 2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Döschnitz hat in seiner Sitzung 
am 26.02.2026 mit Beschluss-Nr.: 014-08/2026 die 1. Haushalts-
satzung 2026, den Haushaltsplan 2026 mit seinen Anlagen und 
mit Beschluss-Nr.: 015-08/2026 den dazugehörigen Finanzplan 
2026 beschlossen.
Mit Schreiben vom 09.03.2026 wurden die o. g. Beschlüsse dem 
Landratsamt Saalfeld - Rudolstadt als zuständige Rechtsauf-
sichtsbehörde vorgelegt. Es gab keine genehmigungspflichti-
gen Bestandteile, sodass mit Schreiben vom 16.03.2026 (Az.: 
093.902.51_017(26)_1_03/nheu) mitgeteilt wurde, dass keine 
Einwände gegen die Bekanntmachung bestehen.
Entsprechend der Vorschriften des § 55 in Verbindung mit § 57 
und § 21 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) ist die 
Haushaltssatzung öffentlich bekannt zu machen.
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 15.04.2026 bis 29.04.2026 
zu den üblichen Dienststunden der Verwaltungsgemeinschaft 
„Schwarzatal“ in der Dienststelle Sitzendorf, Hauptstr. 34, 07429 
Sitzendorf, Zimmer 210 und in der Dienststelle Stadt Schwarzatal 
OT Oberweißbach, Markt 5, 98744 Schwarzatal, Zimmer 8a zur 
Einsichtnahme aus.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Döschnitz für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt 
die Gemeinde Döschnitz folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 357.245 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 162.200 EUR

ab.
§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 56.650 EUR fest-
gesetzt.
Dabei handelt es sich um das Kreditkontigent aus dem ThürKIpG 
2026 - 2029 (Thüringer Kommunales Investitionsprogrammge-
setz 2026 bis 2029).

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
für die land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe (A)

300 v. H.

für sonstige Grundstücke (B) 455 v. H.
2. Gewerbesteuer 400 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 59.540,00 EUR 
festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.
Damit tritt die Hebesatzsatzung aus 2025 außer Kraft.
Gemeinde Döschnitz, den 17.03.2026
gez. Klaus Biehl
Bürgermeister der Gemeinde Döschnitz� (Siegel)
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§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 350.655,00 
EUR festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft
Damit tritt die Hebesatzsatzung aus 2025 außer Kraft.
Gemeinde Katzhütte, den 17.03.2026
gez. Ramona Geyer
Bürgermeisterin der Gemeinde Katzhütte�  (Siegel)
Belehrung:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde 
Unterweißbach schriftlich unter Angabe der Gründe geltend 
gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht innerhalb ei-
ner Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Gemeinde Meura

Beschlüsse des Gemeinderates

In der 11. Sitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Meura am 04.03.2026 wurden 
folgende Beschlüsse gefasst:
Öffentlicher Teil
Beschluss Nr. 073-11/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung zum Ankauf des Flurstücks 397, 
199 m², Flur 1, Gemarkung Meura
Abstimmungsergebnis: Ja: 7; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 074-11/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung Planungsgrundsätze für die 
Forsteinrichtung Gehren für 2027 - Kommunalwald Gemeinde 
Meura
Abstimmungsergebnis: Ja: 7; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 075-11/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung Mitgliedschaft der Verwaltungs-
gemeinschaft Schwarzatal im Naturpark Thüringer Wald e. V.
Abstimmungsergebnis: Ja: 7; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 076-11/2026 vom 04.03.2026
Beratung und Beschlussfassung die Beschaffung der restlichen 
Normbeladung für das Löschgruppenfahrzeug LF 10 der Feu-
erwehr Meura
Abstimmungsergebnis: Ja: 7; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Nicht öffentlicher Teil
Am 04.03.2026 wurden im nicht öffentlichen Teil der 11. Sitzung 
4 Beschlüsse gefasst.
Die Beschlüsse des öffentlichen Teils sind im Wortlaut in der Ver-
waltungsgemeinschaft „Schwarzatal“, 98744 Schwarzatal, Orts-
teil Oberweißbach/Thür. Wald, Markt 5 im Sekretariat (Zimmer 
2) oder in 07429 Sitzendorf, Hauptstraße 40 nach Vereinbarung 
während der Dienstzeiten einzusehen.
gez. Marina Kasimir
Bürgermeisterin

Nicht öffentlicher Teil
Am 04.03.2026 wurden im nicht öffentlichen Teil der 10. Sitzung 
2 Beschlüsse gefasst.
Die Beschlüsse des öffentlichen Teils sind im Wortlaut in der Ver-
waltungsgemeinschaft „Schwarzatal“, 98744 Schwarzatal, Orts-
teil Oberweißbach/Thür. Wald, Markt 5 im Sekretariat (Zimmer 
2) oder in 07429 Sitzendorf, Hauptstraße 40 nach Vereinbarung 
während der Dienstzeiten einzusehen.
gez. Ramona Geyer
Bürgermeisterin

Amtliche Mitteilung

zur Haushaltssatzung der Gemeinde 
Katzhütte für das Haushaltsjahr 2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Katzhütte hat in seiner Sitzung 
am 04.03.2026 mit Beschluss-Nr.: 047-10/2026 die 1. Haushalts-
satzung 2026, den Haushaltsplan 2026 mit seinen Anlagen und 
mit Beschluss-Nr.: 048-10/2026 den dazugehörigen Finanzplan 
2026 beschlossen.
Mit Schreiben vom 09.03.2026 wurden die o. g. Beschlüsse dem 
Landratsamt Saalfeld - Rudolstadt als zuständige Rechtsauf-
sichtsbehörde vorgelegt. Es gab keine genehmigungspflichti-
gen Bestandteile, sodass mit Schreiben vom 16.03.2026 (Az.: 
093.902:51_037(26)_1_03/nheu) mitgeteilt wurde, dass keine 
Einwände gegen die Bekanntmachung bestehen.
Entsprechend der Vorschriften des § 55 in Verbindung mit § 57 
und § 21 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) ist die 
Haushaltssatzung öffentlich bekannt zu machen.
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 15.04.2026 bis 29.04.2026 
zu den üblichen Dienststunden der Verwaltungsgemeinschaft 
„Schwarzatal“ in der Dienststelle Sitzendorf, Hauptstr. 34, 07429 
Sitzendorf, Zimmer 210 und in der Dienststelle Stadt Schwarzatal 
OT Oberweißbach, Markt 5, 98744 Schwarzatal, Zimmer 8a zur 
Einsichtnahme aus.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Katzhütte für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt 
die Gemeinde Katzhütte folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.103.935 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 453.695 EUR

ab.
§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 309.730 EUR fest-
gesetzt.
Dabei handelt es sich um das Kreditkontigent aus dem ThürKIpG 
2026 - 2029 (Thüringer Kommunales Investitionsprogrammge-
setz 2026 bis 2029).

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
für die land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe (A)

302 v. H.

für sonstige Grundstücke (B) 404 v. H.
2. Gewerbesteuer 395 v. H.
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Mitteilungen

Information an die Einwohnerinnen und 
Einwohner der Stadt Schwarzatal
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Stadt Schwarzatal arbeitet derzeit daran, erneut als staatlich 
anerkannter Erholungsort zertifiziert zu werden. Die Rezertifizie-
rung läuft bereits und im Rahmen dieses Verfahrens wird es in 
nächster Zeit eine Begehung durch das zuständige Ministerium 
geben.
Dieses Ziel können wir nur gemeinsam erreichen. Deshalb möch-
ten wir Sie herzlich bitten, uns dabei zu unterstützen, unsere 
Stadt von ihrer schönsten Seite zu zeigen. Dazu gehört insbe-
sondere, die Bereiche vor den eigenen Grundstücken sauber und 
ordentlich zu halten. Bitte entfernen Sie vorhandenen Müll und 
achten Sie darauf, dass Gehwege regelmäßig gereinigt werden.
Auch Anpflanzungen und Grünflächen vor den Häusern tragen 
wesentlich zu einem gepflegten Ortsbild bei und sollten daher 
regelmäßig gepflegt werden. Gäste, die unsere Stadt besuchen, 
sollen sich hier wohlfühlen und einen Erholungsort vorfinden, 
in den sie gerne wiederkommen und den sie weiterempfehlen.
Mit einem freundlichen und gepflegten Erscheinungsbild leisten 
wir alle gemeinsam einen wichtigen Beitrag für unsere Stadt und 
ihre Zukunft als attraktiver Erholungsort.
Für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement bedanken wir uns 
herzlich.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister Frank Müller
und die Stadträte

Zeugenaufruf der Jagdgenossenschaft 
und Jagdgruppe Meuselbach

Die Jagdgenossenschaft sowie 
die Jagdgruppe Meuselbach 
bittet um Unterstützung bei 
der Aufklärung des Verdachtes 
der Jagdwilderei und illegalen 
Tierkörperentsorgung in Meu-
selbach.
Am 19.03.2026 wurde in der 
Ausbuchtung Ortsausgang 
Meuselbach Richtung Kernsthal 
ein durch Schuss erlegtes 
sauber aufgebrochenes Wild-
schwein in einer blauen Mülltüte 
vorgefunden.
Der Tatbestand wurde bei der PI 
Saalfeld zur Anzeige gebracht.
Wer hat am 19.03.2026 zwi-

schen 08:30 und 16:00 Uhr etwas ungewöhnliches beobachtet 
und kann Angaben zu dort gesehenen Fahrzeugen oder Perso-
nen machen? Sie können sich unter 0170-1042010 oder direkt 
bei der PI Saalfeld melden.
Alle Informationen werden vertraulich behandelt!
Vielen Dank!

�

Gemeinde Rohrbach

Jagdgenossenschaft Rohrbach

Abstimmungsergebnisse der 
Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft 
Rohrbach vom 14.03.2026
Zur Jahreshauptversammlung waren 24 stimmberechtigte Jagd-
genossen anwesend.
Mit Handzeichen wurde abgestimmt:

- Entlastung des Kasseberichtes und Kasseführers 2025
dafür / ja: 23 dagegen / nein: 0 Enthaltungen: 1

- Entlastung des Vorstandes 2025
dafür / ja: 24 dagegen / nein: 0 Enthaltungen: 0

Zu der Jahreshauptversammlung wurde bekanntgegeben, dass 
die von unseren Pächtern beantragte Jagdpachtverlängerung für 
weitere 12 Jahre von der unteren Jagdbehörde genehmigt wurde.
Auf diesem Wege möchte ich mich für die zahlreiche Teilnahme 
der Jagdgenossen und Gäste an der Jahreshauptversammlung 
bedanken.
Ein Dankeschön nochmals dem Vorstand der Jagdgenossen-
schaft für die geleistete Arbeit 2025. Herrn Georg und Andre 
Zinn für die ordnungsgemäße Durchführung seiner Aufgaben 
als Jagdpächter, dem Kollektiv des Landhotels für die gute 
Bewirtung und tolle Unterhaltung zu unserer Jahreshauptver-
sammlung.
Joachim Pape
Jagdvorsteher

Stadt Schwarzatal

Beschluss der Jagdgenossenschaft 
Oberweißbach-Lichtenhain
In der Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Ober-
weißbach-Lichtenhain am 28.02.2026 wurde folgender Be-
schluss gefasst:
Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, den Rein-
ertrag der Jagdnutzung/ Pachtzins nicht auszubezahlen. Die 
Verwendung der Kassenmittel erfolgt in den Jagdbögen für ge-
meinnützige Zwecke auf Beschluss der Mitgliederversammlung 
bzw. für Genossenschaftszwecke.
Abstimmungsergebnis: Ja: 24; Nein: 0; Enthaltungen: 0
(vertretene Grundfläche: 227,84 ha)
gez. Frank Müller
Jagdvorsteher
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Der Kirmesverein Oberweißbach 
e.V. lädt wieder ein

82. Mundoat-
schdammdesch

Wo: Jugendclub Oberweißbach
Wenne: Sonnamd 11. April
Zoid: 19:00 Uhr

Es geht um Geschäfte in Oberweißbach um 1936  
und einen ehemaligen Arzt von Wißbch

Teil 2

Alle Mundart- und Freunde 
der Heimat- und Brauch-
tumspflege sowie historisch 
Interessier te, Urlauber, 
Luftschnapper, Einheimi-
sche, Fremde, Neugierige 
und Freunde des Vereins, 
sind dazu herzlich einge-
laden.
Für das Leibliche Wohl wird 
wieder bestens gesorgt.

Kirmesverein Oberweißbach e.V.
Klaus-Peter Walther

Schulen / Kindereinrichtungen

Einladung zur Fröbelehrung

Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns den Geburtstag 
von Friedrich Fröbel zu feiern.

Am 21. April 2026
Beginn: 10:00 Uhr

Freuen Sie sich auf ein liebevoll gestaltetes Programm, präsen-
tiert vom Kindergarten und der Schule.
Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, das Museum zu be-
sichtigen und den Vormittag bei einer kleinen Kaffeerunde in 
angenehmer Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Die Kinder vom Kindergarten „Friedrich Fröbel“, die Schüler der 
Regelschule Oberweißbach, der Fröbelverein Oberweißbach e.V. 
und das Team vom Fröbelhaus

Veranstaltungen

Entdecken. Erleben. Vernetzen.

Touristikertag im Fröbelhaus Oberweißbach 
am 13. April im Fröbelhaus Oberweißbach
Wir laden Sie herzlich zu einem besonderen Kennenlerntag in 
das Fröbelhaus Oberweißbach ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, 
unsere Ausstellung und Angebote persönlich zu entdecken und 
mehr über unsere Arbeit zu erfahren.
Das erwartet Sie:
•	 eine Kurzführung durch das Friedrich-Fröbel-Memorialmu-

seum
•	 Einblicke in unsere beliebten Kräuterseminare
•	 eine kleine Stippvisite in das Olitätenstübchen
•	 eine gemütliche Kaffeerunde mit Raum für Austausch und 

Fragen

Wählen Sie Ihren Termin:
10:00 - ca. 12:00 Uhr oder 14:00 - ca. 16:00 Uhr
Gerne dürfen Sie bis zu drei weitere Kolleginnen oder Kollegen 
kostenfrei mitbringen.
Wir freuen uns darauf, Sie bald im Fröbelhaus begrüßen zu dür-
fen!
Bitte teilen Sie uns Ihren Wunschtermin mit:
E-Mail: Froebelstadt@gmail.com
Telefon: 036705 62123
Lernen Sie uns persönlich kennen - wir freuen uns darauf, Sie 
im Fröbelhaus willkommen zu heißen!
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Brand des Blockhauses im Fröbelwald
Vor kurzer Zeit wurde das Blockhaus im Fröbelwald 
in Lichtenhain nahe Oberweißbach durch ein Feuer 
vollständig zerstört. Dank des schnellen Eingreifens 
blieb die Umgebung verschont - weder weitere Unter-
künfte noch der angrenzende Wald wurden beschä-
digt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf 
Brandstiftung und nimmt Hinweise zur Brandursache 
entgegen.
Das Blockhaus war der Ausgangspunkt zahlreicher 
Programme für Kindergruppen. Auch umfangreiche 
Materialien für die Bildungsarbeit - von Spielgeräten 
bis zu Anschauungsobjekten - wurden ein Raub der 
Flammen. Zusätzlich befanden sich am und im Haus 

geschützte Rückzugsorte für Fledermäuse und an-
dere Kleintiere, die nun ebenfalls verloren sind. Der 
Schaden trifft das Projekt daher in fachlicher wie auch 
in emotionaler Hinsicht schwer.
Im Fröbelwald wird Naturbildung nach den Ideen von 
Friedrich Fröbel gelebt: Lernen durch eigenes Entde-
cken, Ausprobieren und Erleben. Kinder erfahren hier, 
wie der Wald als Ökosystem funktioniert, welche tra-
ditionellen Handwerke mit ihm verbunden sind und 
was nachhaltige Bewirtschaftung bedeutet. Getragen 
wird das Gemeinschaftsprojekt vom ThüringenForst, 
der Thüringer Bergbahn und der Stadt Schwarzatal.

Worte des Bürgermeisters
Werte Bürgerinnen und Bürger,
der Verlust des Blockhauses im Fröbelwald trifft uns 
alle sehr. Dieser Ort stand wie kaum ein anderer für 
Umweltbildung, Gemeinschaft und die Werte Fried-
rich Fröbels. Dass hier möglicherweise vorsätzlich 
gehandelt wurde, macht mich betroffen und wütend 
zugleich. Ich danke allen Einsatzkräften für ihr schnel-
les und professionelles Handeln und rufe die Bevölke-
rung auf, die Ermittlungen der Polizei mit Hinweisen 
zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern 
werden wir alles daransetzen, diesen wichtigen Lern- 
und Begegnungsort wieder aufzubauen.
Frank Müller
Bürgermeister der Stadt Schwarzatal

Fotos: ThüringenForst

Ihre Hilfe ist gefragt - Spenden Sie!
Für den Wiederaufbau haben die Projektpartner 
gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald Landesverband Thüringen (SDW Thüringen e.V.) 
ein Spendenkonto eingerichtet. Eine Unterstützung 
aus der Bevölkerung kann helfen, die waldpädagogi-
sche Arbeit im Fröbelwald bald wieder aufnehmen 
zu können. Jede Spende zählt!
Bitte überweisen Sie Ihren Betrag auf das angege-
bene Konto:

Spendenkonto:
SDW Thüringen e.V.
IBAN Spendenkonto: DE89 8305 3030 0018 0665 18
Betreff: Wiederaufbau Blockhaus

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!
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Gemeinde Sitzendorf

Schulen / Kindereinrichtungen

Veranstaltungen

Oldtimertreffen steht wieder 
in den Startlöchern
Das Oldtimertreffen in Sitzendorf ist nicht „Es war einmal wie 
im Märchen…“ - nein, es geht wieder los! Ja, es ist nicht mehr 
weit, und ja, wie jedes Jahr läuft der Countdown für ein Treffen 
der alten Schätzchen.
Das Oldtimertreffen ist seit vielen Jahren ein beliebter Anlass für 
einen wunderschönen Tag voller Freude und schöner Fahrzeuge. 
In diesem Jahr findet das 26. Treffen am 1. Mai 2026 statt und 
beginnt um 8 Uhr mit der Anmeldung für alle Teilnehmer, die 
an der Ausfahrt teilnehmen möchten.
Jetzt geht es wieder los mit Spaß und Sonne im Herzen! Auf 
dem Firmengelände der Familie Gothe sowie der Porzellanfabrik 
erwartet die Besucher ein wahrer Augenschmaus. Bei diesem 
Treffen stehen Gemütlichkeit und ein schöner Tag für alle Gäste 
im Vordergrund. Egal ob Motorrad, Traktor oder Auto - alle sind 
herzlich eingeladen, ihre Schätze mitzubringen. Die Ausfahrt 
startet um 10 Uhr. Gegen 14 Uhr folgt die Siegerehrung, welche 
wieder außergewöhnliche Pokale vergibt.
Viele Gäste und Besucher werden sich in der angenehmen At-
mosphäre rundum wohlfühlen. Für das leibliche Wohl ist bestens 
gesorgt - von Mittagessen über Kaffee und Kuchen bis zu kleinen 
Überraschungen für die jüngsten Gäste.

Ostergrüße aus dem DRK Kindergarten
Große Freude hatten die Schulanfänger aus Meuselbach, Un-
terweißbach und Mellenbach beim gemeinsamen Ausflug in den 
Fröbelwald. Ein Tag voller Abenteuer, Spaß und Spiel erlebten 
wir bei bestem Wetter und einer herrlichen Aussicht über den 
Thüringer Wald. Mindestens genau so groß ist die Vorfreude auf 
das Osterfest. Kleine Künstler schnappen sich Pinsel, Farbe, 
Korken und schaffen ihre eigenen Kunstwerge für die bevorste-
hende Osterzeit.
Wir wünschen allen Familien und Bewohnern der Stadt 
Schwarzatal eine schöne Osterzeit!

Sonstiges
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Liebe Jugendliche, liebe Familien,
mit der Jugendweihe beginnt für 
euch ein neuer Lebensabschnitt - 
ein Schritt, der euch Verantwortung, 
Selbstbestimmung und neue Möglich-
keiten eröffnet.
Ich gratuliere herzlich und wünsche 
Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft - 
bleiben Sie neugierig, engagiert und 
mutig auf Ihrem Weg!
Frank Müller
Bürgermeister der Stadt Schwarzatal

Jugendweihe 25.04.2026
Moritz Kleppek

Glückwünsche zur Jugendweihe 2026Glückwünsche zur Jugendweihe 2026

Gemeinde Schwarzburg

Veranstaltungen

Frühjahrsputz in Schwarzburg
Treffpunkt: Samstag, den 18.04.2026 um 8:30 Uhr

am Bauhof der Gemeinde
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder einen
großen Frühjahrsputz in unserer Gemeinde durchführen.
Jede helfende Hand wird gebraucht! Nach getaner Arbeit 
wird wie immer für eine kleine „Stärkung“ gesorgt. Wir dan-
ken Ihnen schon jetzt für Ihre tatkräftige Unterstützung.
Ihre Heike Printz
und die Bauhofmitarbeiter
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Amtliche Mitteilung

zur Haushaltssatzung der Gemeinde 
Unterweißbach für das Haushaltsjahr 2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Unterweißbach hat in seiner 
Sitzung am 29.01.2026 mit Beschluss-Nr.: 067-12/2026 die Haus-
haltssatzung 2026, den Haushaltsplan 2026 mit seinen Anlagen 
und mit Beschluss-Nr.: 068-12/2026 den dazugehörigen Finanz-
plan 2026 beschlossen.
Mit Schreiben vom 05.02.2026 wurden die o. g. Beschlüsse dem 
Landratsamt Saalfeld - Rudolstadt als zuständige Rechtsauf-
sichtsbehörde vorgelegt. Es gab keine genehmigungspflichti-
gen Bestandteile, sodass mit Schreiben vom 25.02.2026 (Az.: 
093.902:51_094(26)_1_03/nheu) mitgeteilt wurde, dass keine 
Einwände gegen die Bekanntmachung bestehen.
Entsprechend der Vorschriften des § 55 in Verbindung mit § 57 
und § 21 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) ist die 
Haushaltssatzung öffentlich bekannt zu machen.
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 15.04.2026 bis 29.04.2026 
zu den üblichen Dienststunden der Verwaltungsgemeinschaft 
„Schwarzatal“ in der Dienststelle Sitzendorf, Hauptstr. 34, 07429 
Sitzendorf, Zimmer 209 und in der Dienststelle Stadt Schwarzatal 
OT Oberweißbach, Markt 5, 98744 Schwarzatal, Zimmer 8a zur 
Einsichtnahme aus.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Unterweißbach

für das Haushaltsjahr 2026
Aufgrund des § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt 
die Gemeinde Unterweißbach folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und 
Ausgaben mit

1.445.885 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und 
Ausgaben mit

435.535 EUR

ab.
§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 187.160 EUR fest-
gesetzt.
Dabei handelt es sich um das Kreditkontigent aus dem ThürKIpG 
2026 - 2029 (Thüringer Kommunales Investitionsprogrammge-
setz 2026 bis 2029).

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftliche
Betriebe (A)

280 v. H.

für sonstige Grundstücke (B) 390 v. H.
2. Gewerbesteuer 395 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 240.980,00 
EUR festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft
Gemeinde Unterweißbach, den 03.03.2026
gez. Steffen Günther
Bürgermeister der Gemeinde Unterweißbach� (Siegel)

Das Bauernmuseum ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet, Kinder bis 14 
Jahre haben freien Eintritt. Die Veranstalter hoffen auf zahlrei-
che Besucher und versprechen, dass für jeden Liebhaber alter 
Fahrzeuge etwas dabei ist, um sich daran zu erfreuen.
Jeder kann sein Fahrzeug ausstellen und mit den Gästen ins 
Gespräch kommen. Die Veranstalter wünschen allen einen wun-
derschönen Tag voller Freude, Gespräche und nostalgischem 
Fahrspaß.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel. 0170-8343702
Wir wünschen allen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.

Gemeinde Unterweißbach

Beschlüsse des Gemeinderates

In der 12. Sitzung Gemeinderates Unterweißbach 
am 29.01.2026 wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Öffentlicher Teil
Beschluss Nr. 067-12/2026 vom 29.01.2026
Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2026 der 
Gemeinde Unterweißbach
Abstimmungsergebnis: Ja: 8; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 068-12/2026 vom 29.01.2026
Beratung und Beschlussfassung zum Finanzplan und Investi-
onsprogramm für die Jahre 2025 - 2029
Abstimmungsergebnis: Ja: 8; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 069-12/2026 vom 29.01.2026
Beratung und Beschlussfassung zur Festsetzung privatrecht-
licher Entgelte für die Nutzung gemeindlichen Eigentums der 
Gemeinde Unterweißbach
Abstimmungsergebnis: Ja: 8; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Beschluss Nr. 070-12/2026 vom 29.01.2026
Beratung und Beschlussfassung über den Ankauf des Flurstücks 
641/402,
639 m², Gemarkung Unterweißbach, Flur 4
Abstimmungsergebnis: Ja: 8; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Nicht öffentlicher Teil
Am 29.01.2026 wurden im nicht öffentlichen Teil der 12. Sitzung 
0 Beschlüsse gefasst.
Die Beschlüsse des öffentlichen Teils sind im Wortlaut in der Ver-
waltungsgemeinschaft „Schwarzatal“, 98744 Schwarzatal, Orts-
teil Oberweißbach/Thür. Wald, Markt 5 im Sekretariat (Zimmer 
2) oder in 07429 Sitzendorf, Hauptstraße 40 nach Vereinbarung 
während der Dienstzeiten einzusehen.
gez. Steffen Günther
Bürgermeister
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Belehrung:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde 
Unterweißbach schriftlich unter Angabe der Gründe geltend 
gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht innerhalb ei-
ner Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Ortsübergreifende  
Kirchgemeinden
Ev.-Luth. Kirchgemeinden Katzhütte, 
Oelze und Schwarzburg
Der Monatsspruch für April:
Jesus spricht zu Thomas: Weil du mich gesehen hast, darum 
glaubst du?
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! � Johannes 20,29

Gottesdienste und Veranstaltungen:
- am Karfreitag, dem 03.04.2026
13.30 Uhr Schwarzburg, mit Hl. Abendmahl
- am Sonntag Misericordias Domini, dem 19.04.2026
13.30 Uhr Oelze
15.00 Uhr Katzhütte
- am Sonnabend, dem 25.04.2026
18.00 Uhr Oberhain, Konzert

mit den Thüringer Sängerknaben
- am Sonntag Jubilate, dem 26.04.2026
14.00 Uhr Schwarzburg, Eröffnung der Radwegesaison
- am Sonntag Rogate, dem 10.05.2026
13.30 Uhr Oelze, Vorstellung der Konfirmanden
- am Pfingstsonntag, dem 24.05.2026
09.30 Uhr Schwarzburg
14.00 Uhr Oelze, Konfirmation mit Hl. Abendmahl

Weitere Veranstaltungen in der Kirchgemeinde, 
im Kirchspiel und in der Region:
Christenlehre:
montags um 15.30 h im Pfarrhaus Oelze (außer in den Ferien)
Kindernachmittage
mit Frau Beyer:
mittwochs 14-15 Uhr im Pfarrhaus Katzhütte (außer in den Ferien)
Konfirmandenstunde:
nach Absprache (außer in den Ferien)
Posaunenchorprobe:
dienstags um 18.30 Uhr in Köditz (außer in den Ferien)
Kirchenchorproben:
mittwochs um 19 Uhr in Allendorf (außer in den Ferien)
mittwochs um 19.30 Uhr in Unterweißbach
Frauenkreis:
in Oelze jeweils am letzten Donnerstag im Monat um 14.30 Uhr
Anmeldungen zum Konfirmandenunterricht für den Konfir-
mationsjahrgang 2028 erfolgen bitte bis zum 5.Mai 2026 an 
das Pfarramt Oberhain. Mit den Angemeldeten treffen wir uns 
voraussichtlich am Dienstag, dem 12.Mai 2026 um 19 Uhr im 
Pfarrhaus Oberhain, um die näheren Umstände (Ort, Zeit usw.) 
abzusprechen. Der Unterricht beginnt nach Pfingsten.
Bitte beachten Sie auch die aktuellen Aushänge, die Veröffent-
lichungen in unserem Gemeindebrief „Kirchspielnachrichten“ 
sowie die aktuellen Aushänge!
Im Namen der Gemeindekirchenräte wünsche ich Ihnen ein 
gesegnetes Osterfest, eine schöne Frühlingszeit, sowie allen 
Geburtstagskindern Gottes besonderen Segen!
Ihr Pfarrer Frank Fischer
Ev.-Luth. Pfarramt Oberhain
Oberhain Nr.12, 07426 Königsee, Tel. 036738 / 42627
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Egal ob als Stadt/Gemeinde, 
 Verein oder Privatperson  

– wir sind mit 50 Jahren  
Erfahrung in der  

Buchproduktion  
der richtige  

Ansprechpartner  
für Sie!

Walter Bosch
Medienberater 
Druckermeister

Mobil: 0170 8347461
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

PLANEN SIE 
DIE ERSCHEINUNG

Den richtigen Schwung …

Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de
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Anzeigenannahme Anzeigenannahme 
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In dankbarer ErinnerungIn dankbarer Erinnerung
TraueranzeiTraueranzeigengen

Tief  verbunden mitTief  verbunden mit
Mensch, NaturMensch, Natur

und Heimatund Heimat

GERLOF
Bestattungsinstitut

Am Rennsteig

Telefon 036781 / 9376Telefon 036781 / 9376
www.bestattungen-gerlof.dewww.bestattungen-gerlof.de

  NEUHAUS / RWG • SONNEBERGERSTR. 217

 

03679–726463

www.roga-pietaet.de

Es muss von

 Herzen 

kommen, was auf Herzen 

wirken soll. 

Johann Wolfgang 

von Goethe 

 

Die Mutter war‘s,
was braucht‘s der Worte mehr.

In dankbarer Erinnerung
ihre Töchter Margit und Kerstin
mit Familien

Döschnitz, im März 2026

Wir haben Abschied genommen von
unserer lieben Mutter, Oma und Uroma

Gisela Schwanke
geb. Bähring

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die sie im Leben ehrten,
sie liebevoll umsorgten, sich in stiller Trauer mit uns
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf so vielfältige
Weise zum Ausdruck brachten.
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Der Herr ist mein Licht  - Ps. 27,1 -
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Eine Trauerdanksagung

Anzeige online aufgeben

wittich.de/traueranzeigen
Gerne auch telefonisch unter Tel. 03677 2050-0

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, niemanden zu vergessen.
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Wir nehmen Abschied von meinem
lieben Ehemann, unserem Vater,
Stiefvater und Opa

Rudolf  
Baumann

* 10.10.1935 
† 07.03.2026

Nach einem ausgefüllten Leben
ist er nach langer Krankheit friedlich
eingeschlafen. Er hat seine letzte 
Ruhestätte im Friedewald  
Großbreitenbach gefunden.

In stiller Trauer
alle seine Lieben

Katzhütte, im März 2026

Nachruf

98744 Schwarzatal
OT Oberweißbach
Sonneberger Straße 54

OT Meuselbach
Neuer Weg 11

Tel.: 03 67 05/ 6 24 74Tel.: 03 67 05/ 6 24 74
Mobil: 0151/ 51 35 90 77Mobil: 0151/ 51 35 90 77

Erd-,
Feuer-, See-

und Friedwald-
bestattungen

Abholung und  
Überführung 

bei Tag und Nacht

Bestattungsvorsorge
Erledigung aller Formalitäten 

hilfreiche Unterstützung  
und Beratung

eigene Trauerhallen in  
Meuselbach und Sitzendorf

für Abschiednahme im  
kleinsten Kreis separater  

Trauerraum  
in Meuselbach

WernerWerner
Seit 35 Jahren IhrSeit 35 Jahren Ihr

BestattungsunternehmenBestattungsunternehmenIn
 s

ch
weren Stunden für Sie da

In
 s

ch
weren Stunden für Sie da

Anzeigenannahme Anzeigenannahme 
Tel. 03677/2050-0 Tel. 03677/2050-0 oder oder 
anzeigen.wittich.deanzeigen.wittich.de

In dankbarer ErinnerungIn dankbarer Erinnerung
TraueranzeiTraueranzeigengen

In dem Moment, in dem man erkennt,
dass den Menschen, den man liebt,
die Kraft zum Leben verlässt … wird alles still.

Zum Tode unserer lieben Mutter

Margarete Greiner-Pachter
danken wir allen, die uns durch liebevoll 
gesagte und geschriebene Worte, stillen 
Händedruck, Blumen und Geldzuwen-
dungen sowie das ehrende Geleit zur 
letzten Ruhestätte ihre Verbundenheit 
zum Ausdruck gebracht haben.

Besonderer Dank gilt den Pflegekräften 
und der Leitung des Pflege- und 
Gesundheitszentrums M. Spahn für die 
liebevolle Betreuung in den letzten 
Monaten, der AWO Sozialstation  
für ihre jahrelange Unterstützung sowie 
dem Team der Hausarztpraxis Frau 
Freihoff, dem Bestattungsunternehmen 
Werner für die würdige Ausgestaltung 
der Trauerfeier und Konstanzes 
Blumenboutique für den schönen 
Blumenschmuck.

In liebevoller Erinnerung

Ihre Kinder Karin & Gudrun
im Namen aller Angehörigen

Oberweißbach, im März 2026

Danksagung

Wenn sich der Mutter Augen schließen 
und ihr Herz im Tode bricht, 

dann ist das schönste Band zerrissen, 
ein Mutterherz ersetzt man nicht.

Nach kurzer schwerer Krankheit 
verstarb unsere geliebte Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Christa Steinbrück
geb. Müller

* 08.10.1935    † 06.03.2026

Ein besonderer Dank an ihren Hausarzt Dr. med. Thomas 
Kemter und das Pflegezentrum „Seeblick“ Königsee.

Danke sagen wir auch allen Freunden, Bekannten, 
Verwandten und Nachbarn, die uns in dieser schweren 
Zeit mit liebevollen Worten zur Seite standen.

In Dankbarkeit und stiller Trauer
alle deine Angehörigen

Katzhütte, im März 2026

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, 
niemanden zu vergessen.

© stock.adobe.com - LIGHTFIELD STUDIOS
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Ihr Projekt. Ihr Stil. Ihr Zuhause.
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Preisbeispiel 100 m2 

• Dachumdeckung mit Betondachsteinen  ab 13.500 €

• Ultraleichtdach, Alu-Dachpfanne, nur 2 kg/m²  ab 14.750 €

• Dachfläche mit Bitumenschindeln  ab 10.700 €

• Fassadenanstriche/Holzanstriche  ab 5.950 €

• Gartenzaun/Terrassengeländer 10 x 1,20 m ab 4.590 €

Frühjahrsaktion

Frühjahrsaktion

28
Jahre

20262026

Dach / Fassade / Metallbau

Achtung  

Hausbesitzer!
Seit 28 Jahren ist unser Team  

Ihr zuverlässiger Partner  
bei Sanierungsfragen  

rund um Ihr Haus!

LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –
Das Handwerkerhaus 

Die Arbeitsgemeinschaft der Meister-Fachbetriebe
Am Vogelherd 97 | 98693 Ilmenau

Dachdeckerbetrieb Bau Gut Bedacht, Malermeister Ullrich | Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

•   Tonziegeldächer

•   Flachdachsanierung 

•   Holzarbeiten 

•   PrefaDach

•   Dachklempnerarbeiten

•   Dachreparaturen

•   Schieferarbeiten 

•   Fassadenputze

•   Zäune/Tore/Geländer in  
Edelstahl/verzinkt

E-Mail: lbut-gmbh@gmx.de

Telefon 
03677 - 207736

Wir bauen fast alles!
Ausbau
Bauelemente
Baustoffhandel
SBID GmbH & Co. KG 
Ortsstraße 9 | OT Lichtenhain | 98744 Schwarzatal
Telefon: 036705 / 2098-98 | Fax: 036705 / 2098-99
E-Mail: kontakt@sbid.eu | www.sbid.eu

Holzbau
Terrassen
Zaunbau

Baumaschinen/
Vermietung

Hainbergstraße 57 • 98744 Schwarzatal

PVC-Fenster & Rollläden
Türen & Wintergärten

Trocken- & Innenausbau
Eigene Herstellung

Montage & Service
Wartung & Reparatur

Holz- und Kunststoffbau

Meuselbach    e.G.

036705/25890
Risiken minimieren, 
Schäden vermeiden

Stürme nehmen zu – und ob ein Dach standhält, entscheidet 
nicht nur die Qualität der Ziegel oder einer Photovoltaikanla-
ge, sondern vor allem die Windsogsicherung. 

Besonders ältere Häuser sind gefährdet: Erst seit 2011 
schreibt die Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks 
Sturmklammern auf allen Steildächern vor. Wer ein Dach aus 
der Zeit davor besitzt, sollte es von einem Fachbetrieb prüfen 
lassen. 

Doch auch moderne Dächer sind nicht automatisch sicher. 
Aufgeständerte Solarmodule erhöhen die Windlast – daher 
empfiehlt es sich, den Bereich rund um die Anlage entspre-
chend zu sichern. Lose oder herabfallende Ziegel gefährden 
Haus, Nachbarn und Passanten. Immobilienbesitzende sind 
daher gesetzlich verpflichtet, ihr Dach in einem verkehrssi-
cheren Zustand zu halten. Eine bewährte Lösung sind Sturm-
klammern, die Ziegel dauerhaft fixieren. 

Hersteller entwickeln seit über 100 Jahren geprüfte Modelle 
für verschiedene Dachformen.� HLC/fos.de

– 
A

nz
ei

g
e 

–

Einfach gut beraten – ganz nah!
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In den Folgen 43  |  98693 Ilmenau
Tel. 03677 2050-0

Ich wünsche allen Leserinnen, 
Lesern, Anzeigenkunden 

sowie Zustellern 
– auch im Namen des Verlages – 

ein schönes Osterfest.

Jens Sittig
03677 205015 

j.sittig@wittich-langewiesen.de

individuelle
Möbel

Wir wünschen Wir wünschen 

fröhliche Osternfröhliche Ostern

Frohe OsternFrohe Ostern ©
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Kreative Bastelideen für Ostern
Eier gestalten mit Naturmaterialien

Neben klassischem Bemalen sind Blätterdrucke besonders 
schön: Kleine Blätter oder Blüten werden auf das Ei gelegt, 
in Nylonstrumpf gewickelt und mit Naturfarbe gefärbt. Nach 
dem Trocknen entsteht ein feines Muster.

Osterkarten selbst gemacht: Mit Aquarellfarben, Stempeln 
oder ausgeschnittenen Hasenmotiven lassen sich individuelle 
Grußkarten gestalten. Auch Handlettering mit Frühlingsbot-
schaften verleiht Karten eine persönliche Note.

Fensterdeko für Groß und Klein: Aus Transparentpapier ent-
stehen leuchtende Hasen, Eier oder Küken. Mit etwas Kleber 
und Fantasie können auch Kinder kreative Motive gestalten. 
An Fenstern angebracht, bringen sie Farbe ins Haus.

Upcycling-Ideen: Aus leeren Eierschalen werden Mini-Blu-
mentöpfe für Kresse oder kleine Frühlingsblumen. In einem 
Eierkarton arrangiert entsteht so eine nachhaltige Tischdeko-
ration. Auch alte Stoffreste lassen sich zu kleinen Stoffhasen 
vernähen. So wird Ostern nicht nur ein Fest der Tradition, son-
dern auch der Kreativität – und bietet viele Gelegenheiten für 
gemeinsame Momente.� (sp-o) Foto: pexels.com/ak-o

Ein alter Brauch: 
Osterfeuer

Ein Osterfeuer, dessen Brauch bereits seit Mitte des 16. 
Jahrhunderts praktiziert wird und schon auf vorchristliche 
Traditionen zurückzuführen ist, wird jährlich am Oster-
wochenende entfacht.

Als liturgischer Teil ist das Osterfeuer ein gesegnetes 
Feuer, kann somit dazu verwendet werden, sich von ge-
segneten Gegenständen, die man nicht mehr benötigt, zu 
entledigen. Der Pfarrer bzw. Priester entzündet anschlie-
ßend am Feuer die Osterkerze und trägt diese danach als 
Zeichen des Lichts in die Kirche – Jesus ist das Licht der 
Welt.
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LINUS WITTICH Medien KG
In den Folgen 43 ·  98693 Ilmenau      

Telefon: 03677 2050-0 · info@wittich-langewiesen.de

• Broschüren
• Bücher
• Flyer
• Plakate
• Zeitungen
 und vieles mehr…


